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Erwägungen

E. 1.1
Die B._____ AG (nachfolgend Vermieterin) kündigte A._____ (nachfolgend Mieterin) am
14. November 2019 das Appartement Nr. … an der C._____-strasse … in D._____ [Ort] für
den Fall, dass zwischen den Parteien Mietrecht zur An- wendung gelangen sollte (vgl. act.
19/1). Am 22. November 2019 stellte die Miete- rin bei der Schlichtungsbehörde des
Bezirksgerichts Pfäffikon den Antrag auf Un- gültigerklärung der Kündigung, eventualiter
den Antrag auf Erstreckung des Miet- verhältnisses für die Dauer von vier Jahren (vgl. act.
1). Am Morgen des 18. Februars 2020 erklärte die Mieterin der Vorinstanz telefo- nisch, sie
sei krank und wolle die Verhandlung vom 19. Februar 2020, 08:00 Uhr, verschieben. Die
zuständige Gerichtsschreiberin entgegnete, sie brauche ein ärzt- liches Zeugnis, worin klar
ersichtlich sei, dass die Mieterin nicht verhandlungsfä- hig sei; krank sei nicht zwingend
verhandlungsunfähig (vgl. act. 8 und 16). Da- raufhin sandte die Mieterin der Vorinstanz
ein Zeugnis von Dipl. med. E._____ des Arzthauses F._____, welches Zeugnis eine
100-prozentige Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ab dem 13. Februar 2020 bis und mit
19. Februar 2020 bestätig- te (vgl. act. 17). Die Gerichtsschreiberin rief die Mieterin am
Nachmittag des 18. Februars 2020 an und erklärte, das Arbeitsunfähigkeitszeugnis allein
bestäti- ge nicht, dass sie auch verhandlungsunfähig sei. Bei Säumnis werde das Verfah- ren
grundsätzlich durch Rückzug abgeschrieben (vgl. act. 18). Nachdem sie der Verhandlung
vom 19. Februar 2020 fern geblieben war und die Vorinstanz das Verfahren gleichentags
abgeschrieben hatte, reichte die Mieterin ein Arztzeugnis vom 21. Februar 2020 von Dr.
G._____ des Arzthauses F._____ nach (vgl. act. 20, 21 und Prot. Vi S. 4). Darin schrieb
dieser, die Mieterin sei aller Wahrschein- lichkeit nach am 19. Februar 2020 nicht in der
Lage gewesen, einer Gerichtsver- handlung zu folgen (vgl. act. 20).

E. 1.2
Am 11. März 2020 stellte die Mieterin bei der Vorinstanz ein Wiedererwä-
gungs-/Fristwiederherstellungsgesuch und beantragte die Ansetzung eines neuen Termins
für die Schlichtungsverhandlung (vgl. act. 23). Mit Beschluss vom

- 3 - 20. April 2020 wies die Vorinstanz das Wiederherstellungsgesuch ab (vgl. act. 27).
Dagegen erhob die Mieterin am 4. Mai 2020 rechtzeitig ein Rechtsmittel bei der Kammer
(vgl. act. 28/1 und 32). Die Akten der Vorinstanz wurden beige- zogen (act. 1-29). Das
Verfahren ist spruchreif. Am 29. Mai 2020 reichte die Mie- terin nicht nur der
Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei, sondern auch der Kammer eine Strafanzeige
gegen die Vermieterin ein und beantragte die Eröff- nung einer Strafuntersuchung wegen
Hausfriedensbruchs (vgl. act. 35). Mangels Zuständigkeit ist auf diesen Antrag nicht
einzutreten.

E. 1.3



Gegen den Entscheid über das Wiederherstellungsgesuch ist hier ein Rechtsmittel zulässig,
da die Abweisung ähnliche Wirkungen wie ein Endent- scheid zeitigt und zu einem
Rechtsverlust führt (vgl. BGE 139 III 478 E. 6). Die Vorinstanz gab als Rechtsmittel die
Beschwerde an; entsprechend erhob die Mie- terin Beschwerde bei der Kammer. Die nach
Abschluss des Verfahrens ergange- ne Ablehnung des Wiederherstellungsgesuch stellt
einen Endentscheid dar. Ist der Streitwert wie hier höher als Fr. 10'000.–, ist die Berufung
das richtige Rechtsmittel (vgl. BGE 139 III 478 E. 7 und Art. 308 Abs. 2 ZPO [Streitwert
unter Berücksichtigung der Sperrfrist: 37 x Fr. 2'200.– = Fr. 81'400.–, vgl. act. 1 und Art.
266e OR]). Das führt dazu, dass die Beschwerde als Berufung zu behandeln ist, weil ein
Fehler der Schlichtungsbehörde die Rechtsmittelmöglichkeiten der Parteien nicht
beeinflussen kann. Mit der Berufung können die unrichtige Feststellung des Sachverhalts
sowie die unrichtige Rechtsanwendung geltend gemacht werden (vgl. Art. 310 ZPO). Es be-
steht keine eigentliche Rügepflicht, aber eine Begründungslast: Die Berufung füh- rende
Partei muss sich sachbezogen und substantiiert mit den Entscheidgründen des
erstinstanzlichen Entscheides auseinandersetzen. Sie muss darlegen, inwie- fern die
Vorinstanz das Recht falsch angewandt habe bzw. welcher Sachverhalt unrichtig festgestellt
worden sei (vgl. statt vieler OGer ZH LB110049 vom 5. März 2012 E. II.1.1 f. mit
Verweisen sowie BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird
zwar an die Begründungsdichteein weniger strenger Massstab angelegt. Es muss aber
dennoch wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der angefochtene
Entscheid nach Auffassung der
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5.1). Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch
berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumut- barer Sorgfalt
nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (vgl. Art. 317 Abs. 1 ZPO).

E. 2.1
Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewäh- ren oder zu
einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein
leichtes Verschulden trifft (Art. 148 Abs. 1 ZPO). Das Ge- such ist innert zehn Tagen seit
Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen (Art. 148 Abs. 2 ZPO). Ist ein Entscheid eröffnet
worden, so kann die Wiederher- stellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der
Rechtskraft verlangt werden (Art. 148 Abs. 3 ZPO). Die Schlichtungsbehörde hat bei der
Prüfung eines Wiederherstellungsgesuchs einen grossen Ermessensspielraum (vgl. BSK
ZPO-Gozzi, 3. Aufl. 2017, Art. 148 N 4). Als Wiederherstellungsgründe gelten
insbesondere plötzliche Erkrankung oder Unfall, sofern sie die Partei tatsächlich an der
Vornahme der Prozesshand- lung hinderten. Auch bei ärztlich bescheinigter
Arbeitsunfähigkeit ist nicht in je- dem Fall ausgewiesen, dass die Partei die entsprechende
Prozesshandlung tat- sächlich nicht vornehmen konnte: Arbeitsunfähigkeit ist nicht mit
Verhandlungsfä- higkeit oder der Möglichkeit, rechtzeitig eine Eingabe zu verfassen oder
einen Kostenvorschuss zu leisten, gleichzusetzen (vgl. Merz, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl.
2016, Art. 148 N 21 und 29). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf bzw. dem
Termin, ist sie in der Regel in der Lage, selber zu handeln oder die Dienste eines Dritten in
Anspruch zu nehmen (vgl. BSK ZPO-Gozzi, 3. Aufl. 2017, Art. 148 N 20).

E. 2.2



Die Vorinstanz erwog zur Abweisung des Wiederherstellungsgesuchs ins- besondere das
Folgende: Nachdem die Mieterin nach Vorlage des ersten Zeug- nisses von der
Vorsitzenden ausdrücklich noch einmal auf die Notwendigkeit des korrekten Attests
aufmerksam gemacht worden sei, wäre es der Mieterin ohne
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zu machen und rechtzeitig zu insistieren. Dass die Mieterin sich unver- züglich darum
bemüht habe, werde nicht einmal behauptet. Dem zweiten Zeugnis sei ausschliesslich eine
mutmassliche Verhandlungsunfähigkeit für die Dauer des Verhandlungstermins zu
entnehmen. Die Mieterin biete in ihrem Wiederherstel- lungsgesuch wohl an, dass die
behandelnde Ärztin die Verhandlungsunfähigkeit bestätigen würde, lege eine solche
Bestätigung jedoch trotz der ihr obliegenden Beweispflicht nicht bei. Damit sei die
Verhandlungsunfähigkeit nicht glaubhaft gemacht (vgl. act. 31 E. III.3.3.). Dem entgegnet
die Mieterin lediglich, es sei un- möglich gewesen, mit der Ärztin über ein von der
Schlichtungsbehörde verlangtes Arztzeugnis zu sprechen. Die Ärztin habe es nicht
verstanden und ein normales Zeugnis gesandt, das die Schlichtungsbehörde nicht habe
akzeptieren wollen. Das sei nicht ihre Schuld. Sie habe einen neuen Termin gewollt, aber
kein Mensch habe sie verstanden (vgl. act. 32 S. 2). Dabei handelt es sich um eine reine
Behauptung, welche nicht durch objektive Anhaltspunkte gestützt wird. Ins- besondere
macht die Mieterin nicht geltend, sie sei entgegen den Ausführungen der Vorinstanz – die
sich im Übrigen auch mit den Akten decken (act. 16, act. 18) – nicht vorgängig der
Verhandlung an zwei Telefongesprächen ausdrücklich auf den Unterschied von
Arbeitsunfähigkeit und Verhandlungsunfähigkeit hingewie- sen worden. Damit bleibt es bei
der zutreffenden vorinstanzlichen Einschätzung.

E. 2.3
Selbst wenn die Mieterin ihre Verhandlungsunfähigkeit glaubhaft gemacht hätte, ist
Folgendes zu beachten: Gemäss Vorinstanz komme hinzu, dass die Mieterin gemäss erstem
Arztzeugnis bereits am 13. Februar 2020 100 % arbeits- unfähig gewesen sei und somit der
geltend gemachte Verhandlungsunfähigkeits- grund für sie nicht überraschend gekommen
sei. Dies spreche für die bestandene Möglichkeit, sich noch rechtzeitig um eine Vertretung
für den Schlichtungstermin kümmern zu können, sollte sie tatsächlich nicht in der Lage
gewesen sein, per- sönlich vor der Schlichtungsbehörde zu erscheinen. Eine absolute
Handlungsun- fähigkeit, welche es ihr verunmöglicht hätte, sich um eine Vertretung zu
kümmern, werde in keiner Weise geltend gemacht und wäre sodann auch nicht belegt. Die
Mieterin könne sich auch nicht darauf stützen, von dieser Möglichkeit nicht ge- wusst zu
haben, zumal die Vertretungsmöglichkeit bei Krankheit explizit in der
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zwingend ein Rechtsanwalt dafür aufzubieten gewesen wäre. Da die Mieterin es unterlassen
habe, sich um eine Vertretung zu kümmern, treffe sie ein zumindest mittelschweres
Verschulden an der Säumnis, womit die Möglichkeit einer Wieder- herstellung entfalle
(vgl. act. 31 E. III.3.3.). Mit diesen Erwägungen setzt sich die Mieterin nicht auseinander;
damit bleibt es bei der vorinstanzlichen Einschätzung. Im Ergebnis hat die Vorinstanz das
Wiederherstellungsgesuch zu Recht abgewie- sen und es ist folglich auch die Berufung
abzuweisen.

E. 3.1



Gemäss Art. 113 Abs. 2 lit. c ZPO werden für das Schlichtungsverfahren betreffend Miete
von Wohn- und Geschäftsräumen keine Gerichtskosten erhoben, was auch für das
Rechtsmittelverfahren gilt. Folglich fallen die Kosten des Beru- fungsverfahrens ausser
Ansatz (vgl. OGer ZH PD110005 vom 23. Juni 2011 E. 2.1).

E. 3.2
Da im Schlichtungsverfahren keine Parteientschädigungen gesprochen werden (vgl. Art.
113 Abs. 1 ZPO), gilt dies ebenso für das Rechtsmittelverfahren (vgl. OGer ZH PD110005
vom 23. Juni 2011 E. 2.2). Der Vermieterin wäre aber auch deshalb keine
Parteientschädigung zuzusprechen, weil sie im Berufungsver- fahren nicht anzuhören war.
Es wird beschlossen:
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